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§ 38 b1 Lohnsteuerklassen, Zahl der Kinderfreibeträge 
(1) 1Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden Arbeitnehmer in Steuerklassen ein-

gereiht. 2Dabei gilt Folgendes: § 38b 
1. In die Steuerklasse I gehören Arbeitnehmer, die 
 a) unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und 
 aa) ledig sind, 
 bb) verheiratet, verwitwet oder geschieden sind und bei denen die Voraussetzungen für die 

Steuerklasse III oder IV nicht erfüllt sind; oder 
 b) beschränkt einkommensteuerpflichtig sind; 
2. in die Steuerklasse II gehören die unter Nummer 1 Buchstabe a bezeichneten Arbeitnehmer, 

wenn bei ihnen der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24 b) zu berücksichtigen ist; 
3.2 in die Steuerklasse III gehören Arbeitnehmer,  
 a) die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind 

und nicht dauernd getrennt leben und der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag beider 
Ehegatten in die Steuerklasse V eingereiht wird, 

 b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig waren und in diesem Zeitpunkt nicht dauernd getrennt 
gelebt haben, für das Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr folgt, in dem der Ehegatte verstor-
ben ist, 

 c) deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn 
 aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteu-

erpflichtig waren und nicht dauernd getrennt gelebt haben und 
 bb) der andere Ehegatte wieder geheiratet hat, von seinem neuen Ehegatten nicht dauernd 

getrennt lebt und er und sein neuer Ehegatte unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
sind, 

  für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufgelöst worden ist; 
4.2 in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten un-

beschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben; dies gilt auch, 
wenn einer der Ehegatten keinen Arbeitslohn bezieht und kein Antrag nach Nummer 3 
Buchstabe a gestellt worden ist; 

5. in die Steuerklasse V gehören die unter Nummer 4 bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der  
Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die Steuerklasse III eingereiht  
wird; 

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die nebeneinander von mehreren Arbeitgebern 
Arbeitslohn beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn aus dem zweiten 
und einem weiteren Dienstverhältnis sowie in den Fällen des § 39 c. 

3Als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne der Nummern 3 und 4 gelten nur Per-
sonen, die die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 oder 2 oder des § 1 a erfüllen.  

(2)3 1Für ein minderjähriges und nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichti-
ges Kind im Sinne des § 32 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 werden bei der Anwendung der 
Steuerklassen I bis IV die Kinderfreibeträge als Lohnsteuerabzugsmerkmal nach § 39 Absatz 1 
wie folgt berücksichtigt: 
 1. mit Zähler 0,5, wenn dem Arbeitnehmer der Kinderfreibetrag nach § 32 Absatz 6 Satz 1 zu-

steht, oder 
 2. mit Zähler 1, wenn dem Arbeitnehmer der Kinderfreibetrag zusteht, weil 
 a) die Voraussetzungen des § 32 Absatz 6 Satz 2 vorliegen oder 
 b) der andere Elternteil vor dem Beginn des Kalenderjahres verstorben ist oder 
 c) der Arbeitnehmer allein das Kind angenommen hat. 
2Soweit dem Arbeitnehmer Kinderfreibeträge nach § 32 Absatz 1 bis 6 zustehen, die nicht nach 
Satz 1 berücksichtigt werden, ist die Zahl der Kinderfreibeträge auf Antrag vorbehaltlich des 
§ 39 a Absatz 1 Nummer 6 zu Grunde zu legen. 3 In den Fällen des Satzes 2 können die Kin-
derfreibeträge für mehrere Jahre gelten, wenn nach den tatsächlichen Verhältnissen zu erwarten 
ist, dass die Voraussetzungen bestehen bleiben. 4Bei Anwendung der Steuerklassen III und IV 
sind auch Kinder des Ehegatten bei der Zahl der Kinderfreibeträge zu berücksichtigen. 5Der 
Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck gestellt werden. 

(3)4 1Auf Antrag des Arbeitnehmers kann abweichend von Absatz 1 oder 2 eine für ihn un-
günstigere Steuerklasse oder geringere Zahl der Kinderfreibeträge als Lohnsteuerabzugsmerkmal 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 38 b Überschrift, Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 1, 2 und 6 geänd. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 
(BGBl. I S. 2592). 

2 § 38 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Buchst. a und Nr. 4 geänd. mWv VZ 2018 durch StUmgBG v. 23. 6. 2017 (BGBl. I 
S. 1682). 

3 § 38 b Abs. 2 angef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
4 § 38 b Abs. 3 angef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). Abs. 3 Satz 2 neugef. und 

Satz 3 angef. mWv VZ 2018 durch StUmgBG v. 23. 6. 2017 (BGBl. I S. 1682). 
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gebildet werden. 2Der Wechsel von der Steuerklasse III oder V in die Steuerklasse IV ist auch 
auf Antrag nur eines Ehegatten möglich mit der Folge, dass beide Ehegatten in die Steuerklas-
se IV eingereiht werden. 3Diese Anträge sind nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu 
stellen und vom Antragsteller eigenhändig zu unterschreiben. 

 
§ 391 Lohnsteuerabzugsmerkmale § 39 

(1) 1Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden auf Veranlassung des Arbeitnehmers 
Lohnsteuerabzugsmerkmale gebildet (§ 39 a Absatz 1 und 4, § 39 e Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 39 e Absatz 4 Satz 1 und nach § 39 e Absatz 8). 2Soweit Lohnsteuerabzugsmerkmale nicht nach 
§ 39 e Absatz 1 Satz 1 automatisiert gebildet werden oder davon abweichend zu bilden sind, ist das 
Finanzamt für die Bildung der Lohnsteuerabzugsmerkmale nach den §§ 38 b und 39 a und die 
Bestimmung ihrer Geltungsdauer zuständig. 3Für die Bildung der Lohnsteuerabzugsmerkmale 
sind die von den Meldebehörden nach § 39 e Absatz 2 Satz 2 mitgeteilten Daten vorbehaltlich 
einer nach Satz 2 abweichenden Bildung durch das Finanzamt bindend. 4Die Bildung der 
Lohnsteuerabzugsmerkmale ist eine gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen im Sin-
ne des § 179 Absatz 1 der Abgabenordnung, die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. 
5Die Bildung und die Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale sind dem Arbeitnehmer be-
kannt zu geben. 6Die Bekanntgabe richtet sich nach § 119 Absatz 2 der Abgabenordnung und 
§ 39 e Absatz 6. 7Der Bekanntgabe braucht keine Belehrung über den zulässigen Rechtsbehelf 
beigefügt zu werden. 8Ein schriftlicher Bescheid mit einer Belehrung über den zulässigen 
Rechtsbehelf ist jedoch zu erteilen, wenn einem Antrag des Arbeitnehmers auf Bildung oder Än-
derung der Lohnsteuerabzugsmerkmale nicht oder nicht in vollem Umfang entsprochen wird 
oder der Arbeitnehmer die Erteilung eines Bescheids beantragt. 9Vorbehaltlich des Absatzes 5 ist 
§ 153 Absatz 2 der Abgabenordnung nicht anzuwenden. 

(2) 1Für die Bildung und die Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale nach Absatz 1 Satz 2 
des nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmers ist das Wohn-
sitzfinanzamt im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung und in den Fällen 
des Absatzes 4 Nummer 5 das Betriebsstättenfinanzamt nach § 41 a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
zuständig. 2 Ist der Arbeitnehmer nach § 1 Absatz 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, 
nach § 1 Absatz 3 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu behandeln oder beschränkt 
einkommensteuerpflichtig, ist das Betriebsstättenfinanzamt für die Bildung und die Änderung 
der Lohnsteuerabzugsmerkmale zuständig. 3 Ist der nach § 1 Absatz 3 als unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig zu behandelnde Arbeitnehmer gleichzeitig bei mehreren inländischen 
Arbeitgebern tätig, ist für die Bildung der weiteren Lohnsteuerabzugsmerkmale das Betriebsstät-
tenfinanzamt zuständig, das erstmals Lohnsteuerabzugsmerkmale gebildet hat. 4Bei Ehegatten, 
die beide Arbeitslohn von inländischen Arbeitgebern beziehen, ist das Betriebsstättenfinanzamt 
des älteren Ehegatten zuständig. 

(3)2 1 In den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 hat der Arbeitnehmer den Antrag für die erstmalige 
Zuteilung einer Identifikationsnummer (§ 139 b der Abgabenordnung) beim Betriebsstättenfi-
nanzamt zu stellen. 2Die Zuteilung einer Identifikationsnummer kann auch der Arbeitgeber 
beantragen, wenn ihn der Arbeitnehmer dazu nach § 80 Absatz 1 der Abgabenordnung bevoll-
mächtigt hat. 3 Ist dem Arbeitnehmer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 bereits eine Identifika-
tionsnummer zugeteilt worden, teilt das Betriebsstättenfinanzamt diese auf Anfrage des Arbeit-
nehmers mit. 4Eine Anfrage nach Satz 3 kann auch der Arbeitgeber im Namen des 
Arbeitnehmers stellen. 5Wird einem Arbeitnehmer in den Fällen des Satzes 1 keine Identifika-
tionsnummer zugeteilt, gilt § 39 e Absatz 8 sinngemäß. 

(4) Lohnsteuerabzugsmerkmale sind 
 1. Steuerklasse (§ 38 b Absatz 1) und Faktor (§ 39 f), 
 2. Zahl der Kinderfreibeträge bei den Steuerklassen I bis IV (§ 38 b Absatz 2), 
 3. Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag (§ 39 a), 
 4. Höhe der Beiträge für eine private Krankenversicherung und für eine private Pflege-Pflicht-

versicherung (§ 39 b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d) für die Dauer von zwölf Mo-
naten, wenn der Arbeitnehmer dies beantragt, 

 5. Mitteilung, dass der von einem Arbeitgeber gezahlte Arbeitslohn nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Lohnsteuer freizustellen ist, wenn der Arbeit-
nehmer oder der Arbeitgeber dies beantragt. 
(5) 1Treten bei einem Arbeitnehmer die Voraussetzungen für eine für ihn ungünstigere Steu-

erklasse oder geringere Zahl der Kinderfreibeträge ein, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem 
Finanzamt dies mitzuteilen und die Steuerklasse und die Zahl der Kinderfreibeträge umgehend 
ändern zu lassen. 2Dies gilt insbesondere, wenn die Voraussetzungen für die Berücksichtigung 
des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende, für die die Steuerklasse II zur Anwendung kommt, 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 39 neu gef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592); zur Anwendung von Abs. 4 Nr. 4 
und 5 siehe § 52 Abs. 36. 

2 § 39 Abs. 3 neu gef. mWv VZ 2020 durch JStG 2019 v. 12. 12. 2019 (BGBl. I S. 2451). 
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entfallen. 3Eine Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn die Abweichung einen Sachverhalt be-
trifft, der zu einer Änderung der Daten führt, die nach § 39 e Absatz 2 Satz 2 von den Melde- 
behörden zu übermitteln sind. 4Kommt der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht nach, 
ändert das Finanzamt die Steuerklasse und die Zahl der Kinderfreibeträge von Amts wegen. 
5Unterbleibt die Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale, hat das Finanzamt zu wenig er- 
hobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn diese 10 Euro übersteigt. 

(6)1 1Ändern sich die Voraussetzungen für die Steuerklasse oder für die Zahl der Kinderfrei-
beträge zu Gunsten des Arbeitnehmers, kann dieser beim Finanzamt die Änderung der Lohn-
steuerabzugsmerkmale beantragen. 2Die Änderung ist mit Wirkung von dem ersten Tag des 
Monats an vorzunehmen, in dem erstmals die Voraussetzungen für die Änderung vorlagen. 
3Ehegatten können im Laufe des Kalenderjahres beim Finanzamt die Änderung der Steuerklas-
sen beantragen. 4Dies gilt unabhängig von der automatisierten Bildung der Steuerklassen nach 
§ 39 e Absatz 3 Satz 3 sowie einer von den Ehegatten gewünschten Änderung dieser automati-
sierten Bildung. 5Das Finanzamt hat eine Änderung nach Satz 3 mit Wirkung vom Beginn des 
Kalendermonats vorzunehmen, der auf die Antragstellung folgt. 6Für eine Berücksichtigung 
der Änderung im laufenden Kalenderjahr ist der Antrag nach Satz 1 oder 3 spätestens bis zum 
30. November zu stellen. 

(7) 1Wird ein unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer beschränkt einkom-
mensteuerpflichtig, hat er dies dem Finanzamt unverzüglich mitzuteilen. 2Das Finanzamt hat die 
Lohnsteuerabzugsmerkmale vom Zeitpunkt des Eintritts der beschränkten Einkommensteuer-
pflicht an zu ändern. 3Absatz 1 Satz 5 bis 8 gilt entsprechend. 4Unterbleibt die Mitteilung, hat 
das Finanzamt zu wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn diese 
10 Euro übersteigt. 

(8)2 Ohne Einwilligung des Arbeitnehmers und soweit gesetzlich nichts anderes zugelassen ist, 
darf der Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugsmerkmale nur für die Einbehaltung der Lohn- und 
Kirchensteuer verarbeiten. 

(9)2 (aufgehoben) 
 

§ 39 a Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag § 39a  

(1)3 1Auf Antrag des unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmers ermittelt das 
Finanzamt die Höhe eines vom Arbeitslohn insgesamt abzuziehenden Freibetrags aus der Summe 
der folgenden Beträge:  
1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit anfallen, soweit sie den 

Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9 a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) oder bei Versorgungsbezü-
gen den Pauschbetrag (§ 9 a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) übersteigen, 

2.4 Sonderausgaben im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 4, 5, 7 und 9 sowie Abs. 1 a und des 
§ 10 b, soweit sie den Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro übersteigen, 

3. der Betrag, der nach den §§ 33, 33 a und 33 b Absatz 6 wegen außergewöhnlicher Belastun-
gen zu gewähren ist, 

4. die Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinterbliebene (§ 33 b Absatz 1 bis 5), 
4 a.3 der Erhöhungsbetrag nach § 24 b Absatz 2 Satz 2, 
5.5 die folgenden Beträge, wie sie nach § 37 Absatz 3 bei der Festsetzung von Einkommen- 

steuer-Vorauszahlungen zu berücksichtigen sind: 
 a) die Beträge, die nach § 10 d Absatz 2, §§ 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, nach § 15 b des Berlinför-

derungsgesetzes abgezogen werden können, 
 b) die negative Summe der Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 6 

und 7 und der negativen Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, 
 c) das Vierfache der Steuerermäßigung nach den §§ 34 f, 35 a und 35 c, 
6. die Freibeträge nach § 32 Absatz 6 für jedes Kind im Sinne des § 32 Absatz 1 bis 4, für das 

kein Anspruch auf Kindergeld besteht. 2Soweit für diese Kinder Kinderfreibeträge nach 
§ 38 b Absatz 2 berücksichtigt worden sind, ist die Zahl der Kinderfreibeträge entsprechend 
zu vermindern. 3Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, den nach Satz 1 ermittelten Freibetrag 
ändern zu lassen, wenn für das Kind ein Kinderfreibetrag nach § 38 b Absatz 2 berücksichtigt 
wird, 

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 39 Abs. 6 Satz 3 geänd. mWv VZ 2018 durch StUmgBG v. 23. 6. 2017 (BGBl. I S. 1682) und erneut geänd. mWv 

VZ 2020 durch 3. BüroEntlG v. 22. 11. 2019 (BGBl. I S. 1746). 
2 § 39 Abs. 8 neu gef. und Abs. 9 aufgeh. mWv VZ 2019 durch 2. DSAnpUG-EU v. 20. 11. 2019 (BGBl. I S. 1626). 
3 § 39 a Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1, Nr. 6 Satz 2 geänd., Nr. 6 Satz 3 angef., Nr. 7 neu gef. und Abs. 1 Satz 2 neu gef. und 

Sätze 3 bis 5 angef. durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). Abs. 1 Sätze 1 und 3 geänd. durch G v. 
16. 7. 2015 (BGBl. I S. 1202). Abs. 1 Satz 3 geänd. durch G v. 28. 7. 2015 (BGBl. I S. 1400) zur Anwendung siehe § 52 
Abs. 37 (vgl. BMF-Schreiben v. 21. 5. 2015, BStBl. I S. 488). 

4 § 39 a Abs. 1 Nr. 2 geänd. mWv VZ 2012 durch StVereinfG 2011 v. 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Verweis geänd. durch ZollkodexAnpG v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 

5 § 39 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a geänd. mWv 15. 7. 2016 durch G v. 8. 7. 2016 (BGBl. I S. 1594). Abs. 1 Satz 1 
Nr. 5 Buchst. c geänd. mWv VZ 2020 durch KlimaSG v. 21. 12. 2019 (BGBl. I S. 2886). 



LSt § 39a Geschlossene Wiedergabe 

142 

  
Druckerei C. H . Beck 

StVA-Handbuch: Lohnsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Medien mit Zukunft

Erstversand, 06.04.2020    

7. ein Betrag für ein zweites oder ein weiteres Dienstverhältnis insgesamt bis zur Höhe des auf 
volle Euro abgerundeten zu versteuernden Jahresbetrags nach § 39 b Absatz 2 Satz 5, bis zu 
dem nach der Steuerklasse des Arbeitnehmers, die für den Lohnsteuerabzug vom Arbeitslohn 
aus dem ersten Dienstverhältnis anzuwenden ist, Lohnsteuer nicht zu erheben ist. 2Voraus-
setzung ist, dass 

 a) der Jahresarbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis geringer ist als der nach Satz 1 maß-
gebende Eingangsbetrag und 

 b) in Höhe des Betrags für ein zweites oder ein weiteres Dienstverhältnis zugleich für das 
erste Dienstverhältnis ein Betrag ermittelt wird, der dem Arbeitslohn hinzuzurechnen ist 
(Hinzurechnungsbetrag). 

  3Soll für das erste Dienstverhältnis auch ein Freibetrag nach den Nummern 1 bis 6 und 8 
ermittelt werden, ist nur der diesen Freibetrag übersteigende Betrag als Hinzurechnungsbetrag 
zu berücksichtigen. 4 Ist der Freibetrag höher als der Hinzurechnungsbetrag, ist nur der den 
Hinzurechnungsbetrag übersteigende Freibetrag zu berücksichtigen. 

8. der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24 b) bei Verwitweten, die nicht in Steuerklasse II 
gehören. 

2Der insgesamt abzuziehende Freibetrag und der Hinzurechnungsbetrag gelten mit Ausnahme 
von Satz 1 Nummer 4 und vorbehaltlich der Sätze 3 bis 5 für die gesamte Dauer eines Ka-
lenderjahres. 3Die Summe der nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 sowie 4 a bis 8 ermittelten Beträge 
wird längstens für einen Zeitraum von zwei Kalenderjahren ab Beginn des Kalenderjahres, für 
das der Freibetrag erstmals gilt oder geändert wird, berücksichtigt. 4Der Arbeitnehmer kann 
eine Änderung des Freibetrags innerhalb dieses Zeitraums beantragen, wenn sich die Verhältnis-
se zu seinen Gunsten ändern. 5Ändern sich die Verhältnisse zu seinen Ungunsten, ist er ver-
pflichtet, dies dem Finanzamt umgehend anzuzeigen. 

(2)1 
·
 
2 1Der Antrag nach Absatz 1 ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen und 

vom Arbeitnehmer eigenhändig zu unterschreiben. 2Die Frist für die Antragstellung beginnt am 
1. Oktober des Vorjahres, für das der Freibetrag gelten soll. 3Sie endet am 30. November des 
Kalenderjahres, in dem der Freibetrag gilt. 4Der Antrag ist hinsichtlich eines Freibetrags aus der 
Summe der nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 8 in Betracht kommenden Aufwendungen 
und Beträge unzulässig, wenn die Aufwendungen im Sinne des § 9, soweit sie den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag übersteigen, die Aufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 4, 5, 7 und 9 
sowie Absatz 1 a, der §§ 10 b und 33 sowie die abziehbaren Beträge nach den §§ 24 b, 33a und 
33 b Absatz 6 insgesamt 600 Euro nicht übersteigen. 5Das Finanzamt kann auf nähere Angaben 
des Arbeitnehmers verzichten, wenn er 
 1. höchstens den Freibetrag beantragt, der für das vorangegangene Kalenderjahr ermittelt wurde, 

und 
 2. versichert, dass sich die maßgebenden Verhältnisse nicht wesentlich geändert haben. 
6Das Finanzamt hat den Freibetrag durch Aufteilung in Monatsfreibeträge, falls erforderlich in 
Wochen- und Tagesfreibeträge, jeweils auf die der Antragstellung folgenden Monate des Kalen-
derjahres gleichmäßig zu verteilen. 7Abweichend hiervon darf ein Freibetrag, der im Monat 
Januar eines Kalenderjahres beantragt wird, mit Wirkung vom 1. Januar dieses Kalenderjahres an 
berücksichtigt werden. 8 Ist der Arbeitnehmer beschränkt einkommensteuerpflichtig, hat das 
Finanzamt den nach Absatz 4 ermittelten Freibetrag durch Aufteilung in Monatsbeträge, falls 
erforderlich in Wochen und Tagesbeträge, jeweils auf die voraussichtliche Dauer des Dienstver-
hältnisses im Kalenderjahr gleichmäßig zu verteilen. 9Die Sätze 5 bis 8 gelten für den Hinzu-
rechnungsbetrag nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 entsprechend. 

(3)3 
·
 
4 1Für Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dau-

ernd getrennt leben, ist jeweils die Summe der nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 und 5 in Be-
tracht kommenden Beträge gemeinsam zu ermitteln; der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannte 
Betrag ist zu verdoppeln. 2Für die Anwendung des Absatzes 2 Satz 4 ist die Summe der für beide 
Ehegatten in Betracht kommenden Aufwendungen im Sinne des § 9, soweit sie jeweils den Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag übersteigen, und der Aufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Num-
mer 4, 5, 7 und 9 sowie Absatz 1 a, der §§ 10 b und 33 sowie der abziehbaren Beträge nach den 
§§ 24 b, 33 a und 33 b Absatz 6 maßgebend. 3Die nach Satz 1 ermittelte Summe ist je zur Hälfte 
auf die Ehegatten aufzuteilen, wenn für jeden Ehegatten Lohnsteuerabzugsmerkmale gebildet 
werden und die Ehegatten keine andere Aufteilung beantragen. 4Für eine andere Aufteilung gilt 
Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 5Für einen Arbeitnehmer, dessen Ehe in dem Kalenderjahr, für das 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 39 a Abs. 2 Sätze 1 bis 3 neu gef., Satz 4 geänd., Sätze 5 bis 8 neu gef. und Satz 9 angef. mWv VZ 2012 durch 
BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 

2 § 39 a Abs. 2 Satz 4 geänd. durch StVereinfG 2011 v. 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). Abs. 2 Satz 4 Verweis geänd. durch 
ZollkodexAnpG v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 

3 § 39 a Abs. 3 Satz 2 Verweise geänd. durch StVereinfG 2011 v. 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). Abs. 3 Satz 2 Verweis ge-
änd. durch ZollkodexAnpG v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). Abs. 3 Satz 1 Verweis geänd. durch G v. 16. 7. 2015 
(BGBl. I S. 1202). 

4 § 39 a Abs. 3 Sätze 1 und 3 geänd., neuer Satz 4 eingef., bish. Sätze 4 und 5 werden Sätze 5 und 6, neuer Satz 5 geänd. 
mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
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der Freibetrag gilt, aufgelöst worden ist und dessen bisheriger Ehegatte in demselben Kalenderjahr 
wieder geheiratet hat, sind die nach Absatz 1 in Betracht kommenden Beträge ausschließlich auf 
Grund der in seiner Person erfüllten Voraussetzungen zu ermitteln. 6Satz 1 zweiter Halbsatz ist 
auch anzuwenden, wenn die tarifliche Einkommensteuer nach § 32 a Absatz 6 zu ermitteln ist. 

(4)1 1Für einen beschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmer, für den § 50 Absatz 1 
Satz 4 anzuwenden ist, ermittelt das Finanzamt auf Antrag einen Freibetrag, der vom Arbeitslohn 
insgesamt abzuziehen ist, aus der Summe der folgenden Beträge: 
 1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit anfallen, soweit sie den 

Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9 a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) oder bei Versorgungsbe- 
zügen den Pauschbetrag (§ 9 a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) übersteigen, 

 2. Sonderausgaben im Sinne des § 10 b, soweit sie den Sonderausgaben-Pauschbetrag (§ 10 c) 
übersteigen, und die wie Sonderausgaben abziehbaren Beträge nach § 10 e oder § 10 i, jedoch 
erst nach Fertigstellung oder Anschaffung des begünstigten Objekts oder nach Fertigstellung 
der begünstigten Maßnahme, 

 3. den Freibetrag oder den Hinzurechnungsbetrag nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 7. 
2Der Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis zum Ablauf des Kalender-
jahres gestellt werden, für das die Lohnsteuerabzugsmerkmale gelten. 

(5)2 Ist zu wenig Lohnsteuer erhoben worden, weil ein Freibetrag unzutreffend als Lohnsteuer-
abzugsmerkmal ermittelt worden ist, hat das Finanzamt den Fehlbetrag vom Arbeitnehmer nach-
zufordern, wenn er 10 Euro übersteigt. 

 

§ 39 b3 Einbehaltung der Lohnsteuer § 39b  
(1)3 Bei unbeschränkt und beschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern hat der 

Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 durchzuführen. 

(2)3 
·
 
4 1Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom laufenden Arbeitslohn hat der Arbeitgeber 

die Höhe des laufenden Arbeitslohns im Lohnzahlungszeitraum festzustellen und auf einen Jah-
resarbeitslohn hochzurechnen. 2Der Arbeitslohn eines monatlichen Lohnzahlungszeitraums ist 
mit zwölf, der Arbeitslohn eines wöchentlichen Lohnzahlungszeitraums mit 360/7 und der Ar-
beitslohn eines täglichen Lohnzahlungszeitraums mit 360 zu vervielfältigen. 3Von dem hochge-
rechneten Jahresarbeitslohn sind ein etwaiger Versorgungsfreibetrag (§ 19 Absatz 2) und Alters-
entlastungsbetrag (§ 24 a) abzuziehen. 4Außerdem ist der hochgerechnete Jahresarbeitslohn um 
einen etwaigen als Lohnsteuerabzugsmerkmal für den Lohnzahlungszeitraum mitgeteilten Frei-
betrag (§ 39 a Absatz 1) oder Hinzurechnungsbetrag (§ 39 a Absatz 1 Satz 1 Nummer 7), verviel-
fältigt unter sinngemäßer Anwendung von Satz 2, zu vermindern oder zu erhöhen. 5Der so 
verminderte oder erhöhte hochgerechnete Jahresarbeitslohn, vermindert um 
1. den Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9 a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) oder bei Versorgungs-

bezügen den Pauschbetrag (§ 9 a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) und den Zuschlag zum Ver-
sorgungsfreibetrag (§ 19 Absatz 2) in den Steuerklassen I bis V, 

2. den Sonderausgaben-Pauschbetrag (§ 10 c Satz 1) in den Steuerklassen I bis V, 
3. eine Vorsorgepauschale aus den Teilbeträgen 
 a) für die Rentenversicherung bei Arbeitnehmern, die in der gesetzlichen Rentenversicherung 

pflichtversichert oder von der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch befreit sind, in den Steuerklassen I bis VI in Höhe des 
Betrags, der bezogen auf den Arbeitslohn 50 Prozent des Beitrags in der allgemeinen Ren- 
tenversicherung unter Berücksichtigung der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen ent-
spricht, 

 b) für die Krankenversicherung bei Arbeitnehmern, die in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert sind, in den Steuerklassen I bis VI in Höhe des Betrags, der bezogen auf 
den Arbeitslohn unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze, den ermäßigten 
Beitragssatz (§ 243 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) und den Zusatzbeitragssatz der 
Krankenkasse (§ 242 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) dem Arbeitnehmeranteil eines 
pflichtversicherten Arbeitnehmers entspricht, 

 c) für die Pflegeversicherung bei Arbeitnehmern, die in der sozialen Pflegeversicherung ver- 
sichert sind, in den Steuerklassen I bis VI in Höhe des Betrags, der bezogen auf den Ar-
beitslohn unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze und den bundeseinheit-

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 39 a Abs. 4 neu gef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
2 § 39 a Abs. 5 geänd. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
3 § 39 b Überschrift und Abs. 1 neu gef., Abs. 2 Sätze 4 und 8 geänd. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 

(BGBl. I S. 2592). Abs. 2 Satz 5 Nr. 3 Buchst. b geänd. mWv VZ 2015 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
4 § 39 b Abs. 2 Satz 5 Nr. 4 geänd. durch G v. 16. 7. 2015 (BGBl. I S. 1202); zur Anwendung s. § 52 Abs. 37 b. Abs. 2 

Satz 7 Teilsatz nach dem Semikolon neu gef. mWv VZ 2016 durch G v. 16. 7. 2015 (BGBl. I S. 1202). Abs. 2 Satz 8 geänd. 
mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). Abs. 2 Sätze 13 bis 16 angef. mWv VZ 2018 durch StUmgBG 
v. 23. 6. 2017 (BGBl. I S. 1682). Abs. 2 Satz 5 Nr. 3 Buchst. d geänd. mWv VZ 2019 durch JStG 2019 v. 12. 12. 2019 
(BGBl. I S. 2451). 
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lichen Beitragssatz dem Arbeitnehmeranteil eines pflichtversicherten Arbeitnehmers ent-
spricht, erhöht um den Beitragszuschlag des Arbeitnehmers nach § 55 Absatz 3 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, 

 d) für die Krankenversicherung und für die private Pflege-Pflichtversicherung bei Arbeitneh-
mern, die nicht unter Buchstabe b und c fallen, in den Steuerklassen I bis V in Höhe der 
dem Arbeitgeber mitgeteilten Beiträge im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3, etwaig ver-
vielfältigt unter sinngemäßer Anwendung von Satz 2 auf einen Jahresbetrag, vermindert 
um den Betrag, der bezogen auf den Arbeitslohn unter Berücksichtigung der Beitragsbe-
messungsgrenze, den ermäßigten Beitragssatz und den durchschnittlichen Zusatzbeitrags-
satz in der gesetzlichen Krankenversicherung sowie den bundeseinheitlichen Beitragssatz in 
der sozialen Pflegeversicherung dem Arbeitgeberanteil für einen pflichtversicherten Ar-
beitnehmer entspricht, wenn der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist, Zuschüsse zu den 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen des Arbeitnehmers zu leisten; 

2Entschädigungen im Sinne des § 24 Nummer 1 sind bei Anwendung der Buchstaben a bis c 
nicht zu berücksichtigen; mindestens ist für die Summe der Teilbeträge nach den Buchstaben b 
und c oder für den Teilbetrag nach Buchstabe d ein Betrag in Höhe von 12 Prozent des Ar-
beitslohns, höchstens 1900 Euro in den Steuerklassen I, II, IV, V, VI und höchstens 3000 Euro 
in der Steuerklasse III anzusetzen, 

4. den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende für ein Kind (§ 24 b Absatz 2 Satz 1) in der Steu-
erklasse II, 

ergibt den zu versteuernden Jahresbetrag. 6Für den zu versteuernden Jahresbetrag ist die Jahres-
lohnsteuer in den Steuerklassen I, II und IV nach § 32 a Absatz 1 sowie in der Steuerklasse III 
nach § 32 a Absatz 5 zu berechnen. 7 In den Steuerklassen V und VI ist die Jahreslohnsteuer zu 
berechnen, die sich aus dem Zweifachen des Unterschiedsbetrags zwischen dem Steuerbetrag für 
das Eineinviertelfache und dem Steuerbetrag für das Dreiviertelfache des zu versteuernden Jahres-
betrags nach § 32 a Absatz 1 ergibt; die Jahreslohnsteuer beträgt jedoch mindestens 14 Prozent des 
zu versteuernden Jahresbetrags, für den 10 898 Euro1 übersteigenden Teil des zu versteuernden 
Jahresbetrags höchstens 42 Prozent, für den 28 526 Euro1 übersteigenden Teil des zu versteuern-
den Jahresbetrags 42 Prozent und für den 216 400 Euro1 übersteigenden Teil des zu versteuernden 
Jahresbetrags 45 Prozent. 8Für die Lohnsteuerberechnung ist die als Lohnsteuerabzugsmerkmal 
mitgeteilte oder die nach § 39 c Absatz 1 oder Absatz 2 oder nach § 39 e Absatz 5 a oder Absatz 6 
Satz 8 anzuwendende Steuerklasse maßgebend. 9Die monatliche Lohnsteuer ist 1/12, die wö-
chentliche Lohnsteuer sind 7/360 und die tägliche Lohnsteuer ist 1/360 der Jahreslohnsteuer. 
ABruchteile eines Cents, die sich bei der Berechnung nach den Sätzen 2 und 9 ergeben, bleiben 
jeweils außer Ansatz. BDie auf den Lohnzahlungszeitraum entfallende Lohnsteuer ist vom Ar-
beitslohn einzubehalten. CDas Betriebsstättenfinanzamt kann allgemein oder auf Antrag zulassen, 
dass die Lohnsteuer unter den Voraussetzungen des § 42 b Absatz 1 nach dem voraussichtlichen 
Jahresarbeitslohn ermittelt wird, wenn gewährleistet ist, dass die zutreffende Jahreslohnsteuer 
(§ 38 a Absatz 2) nicht unterschritten wird. DDarüber hinaus kann das Betriebsstättenfinanzamt 
auf Antrag zulassen, dass bei nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Ar-
beitnehmern mit Steuerklasse VI und ohne Freibetrag nach § 39 a, die bei dem Arbeitgeber gele-
gentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt werden und deren Dauer der Beschäftigung 
24 zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigt, der während der Beschäftigung erzielte Ar-
beitslohn auf einen Jahresbetrag hochgerechnet und die sich ergebende Lohnsteuer auf den Lohn-
abrechnungszeitraum zurückgerechnet wird, wobei als Lohnabrechnungszeitraum der Zeitraum 
vom Beginn des Kalenderjahres bis zum Ende der Beschäftigung gilt. EBei Anwendung des Sat-
zes 13 sind auch der im Kalenderjahr in etwaigen vorangegangenen und beendeten weiteren 
Dienstverhältnissen in der Steuerklasse VI bezogene Arbeitslohn und die darauf erhobene 
Lohnsteuer einzubeziehen, soweit dort bereits Satz 13 angewandt wurde. FVoraussetzung für die 
Anwendung des Verfahrens nach Satz 13 ist zudem, dass der Arbeitnehmer vor Aufnahme der 
Beschäftigung 
1. unter Angabe seiner Identifikationsnummer gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich zustimmt,  
2. mit der Zustimmung den nach Satz 14 einzubeziehenden Arbeitslohn und die darauf erho- 

bene Lohnsteuer erklärt und 
3. mit der Zustimmung versichert, dass ihm der Pflichtveranlagungstatbestand nach § 46 Ab-

satz 2 Nummer 2 und 3 a bekannt ist. 
GDie Zustimmungserklärung des Arbeitnehmers ist zum Lohnkonto zu nehmen. 

(3)2 1Für die Einbehaltung der Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug hat der Arbeitgeber 
den voraussichtlichen Jahresarbeitslohn ohne den sonstigen Bezug festzustellen. 2Hat der Ar-
beitnehmer Lohnsteuerbescheinigungen aus früheren Dienstverhältnissen des Kalenderjahres 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 39 b Abs. 2 Satz 7 Beträge geänd. mWv VZ 2018 durch BEPS-UmsG v. 20. 12. 2016 (BGBl. I S. 3000) und mWv 
VZ 2019 bzw. VZ 2020 durch FamEntlastG v. 29. 11. 2018 (BGBl. I S. 2210). 

2 § 39 b Abs. 3 Sätze 3 und 7 geänd. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). Abs. 3 Satz 6 
geänd. mWv VZ 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). Abs. 3 Satz 7 geänd. mWv 1. 1. 2017 durch 
G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 
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nicht vorgelegt, so ist bei der Ermittlung des voraussichtlichen Jahresarbeitslohns der Arbeitslohn 
für Beschäftigungszeiten bei früheren Arbeitgebern mit dem Betrag anzusetzen, der sich ergibt, 
wenn der laufende Arbeitslohn im Monat der Zahlung des sonstigen Bezugs entsprechend der 
Beschäftigungsdauer bei früheren Arbeitgebern hochgerechnet wird. 3Der voraussichtliche 
Jahresarbeitslohn ist um den Versorgungsfreibetrag (§ 19 Absatz 2) und den Altersentlastungsbe-
trag (§ 24 a), wenn die Voraussetzungen für den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind, sowie 
um einen etwaigen als Lohnsteuerabzugsmerkmal mitgeteilten Jahresfreibetrag zu vermindern 
und um einen etwaigen Jahreshinzurechnungsbetrag zu erhöhen. 4Für den so ermittelten Jah-
resarbeitslohn (maßgebender Jahresarbeitslohn) ist die Lohnsteuer nach Maßgabe des Absatzes 2 
Satz 5 bis 7 zu ermitteln. 5Außerdem ist die Jahreslohnsteuer für den maßgebenden Jahresar-
beitslohn unter Einbeziehung des sonstigen Bezugs zu ermitteln. 6Dabei ist der sonstige Bezug 
um den Versorgungsfreibetrag und den Altersentlastungsbetrag zu vermindern, wenn die Vo-
raussetzungen für den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind und soweit sie nicht bei der 
Steuerberechnung für den maßgebenden Jahresarbeitslohn berücksichtigt worden sind. 7Für die 
Lohnsteuerberechnung ist die als Lohnsteuerabzugsmerkmal mitgeteilte oder die nach § 39 c 
Absatz 1 oder Absatz 2 oder nach § 39 e Absatz 5 a oder Absatz 6 Satz 8 anzuwendende Steuer-
klasse maßgebend. 8Der Unterschiedsbetrag zwischen den ermittelten Jahreslohnsteuerbeträgen 
ist die Lohnsteuer, die vom sonstigen Bezug einzubehalten ist. 9Die Lohnsteuer ist bei einem 
sonstigen Bezug im Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 in der Weise zu ermäßi-
gen, dass der sonstige Bezug bei der Anwendung des Satzes 5 mit einem Fünftel anzusetzen und 
der Unterschiedsbetrag im Sinne des Satzes 8 zu verfünffachen ist; § 34 Absatz 1 Satz 3 ist sinn-
gemäß anzuwenden. AEin sonstiger Bezug im Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 
Nummer 4 ist bei der Anwendung des Satzes 4 in die Bemessungsgrundlage für die Vorsorge-
pauschale nach Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 einzubeziehen. 

(4) In den Kalenderjahren 2010 bis 2024 ist Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass im Kalenderjahr 2010 der ermittelte Betrag auf 40 Prozent be- 
grenzt und dieser Prozentsatz in jedem folgenden Kalenderjahr um je 4 Prozentpunkte erhöht 
wird. 

(5) 1Wenn der Arbeitgeber für den Lohnzahlungszeitraum lediglich Abschlagszahlungen leis-
tet und eine Lohnabrechnung für einen längeren Zeitraum (Lohnabrechnungszeitraum) vor-
nimmt, kann er den Lohnabrechnungszeitraum als Lohnzahlungszeitraum behandeln und die 
Lohnsteuer abweichend von § 38 Absatz 3 bei der Lohnabrechnung einbehalten. 2Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Lohnabrechnungszeitraum fünf Wochen übersteigt oder die Lohnabrechnung 
nicht innerhalb von drei Wochen nach dessen Ablauf erfolgt. 3Das Betriebsstättenfinanzamt 
kann anordnen, dass die Lohnsteuer von den Abschlagszahlungen einzubehalten ist, wenn die 
Erhebung der Lohnsteuer sonst nicht gesichert erscheint. 4Wenn wegen einer besonderen Ent-
lohnungsart weder ein Lohnzahlungszeitraum noch ein Lohnabrechnungszeitraum festgestellt 
werden kann, gilt als Lohnzahlungszeitraum die Summe der tatsächlichen Arbeitstage oder Ar-
beitswochen. 

(6)1 1Das Bundesministerium der Finanzen hat im Einvernehmen mit den obersten Finanz-
behörden der Länder auf der Grundlage der Absätze 2 und 3 einen Programmablaufplan für die 
maschinelle Berechnung der Lohnsteuer aufzustellen und bekannt zu machen.2 2 Im Programm-
ablaufplan kann von den Regelungen in den Absätzen 2 und 3 abgewichen werden, wenn sich 
das Ergebnis der maschinellen Berechnung der Lohnsteuer an das Ergebnis einer Veranlagung 
zur Einkommensteuer anlehnt. 

§ 39c 
§ 39 c3 Einbehaltung der Lohnsteuer ohne Lohnsteuerabzugsmerkmale 

(1) 1Solange der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zum Zweck des Abrufs der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale (§ 39 e Absatz 4 Satz 1) die ihm zugeteilte Identifikationsnummer 
sowie den Tag der Geburt schuldhaft nicht mitteilt oder das Bundeszentralamt für Steuern die 
Mitteilung elektronischer Lohnsteuerabzugsmerkmale ablehnt, hat der Arbeitgeber die Lohn-
steuer nach Steuerklasse VI zu ermitteln. 2Kann der Arbeitgeber die elektronischen Lohn- 
steuerabzugsmerkmale wegen technischer Störungen nicht abrufen oder hat der Arbeitnehmer 
die fehlende Mitteilung der ihm zuzuteilenden Identifikationsnummer nicht zu vertreten, hat 
der Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung die voraussichtlichen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
im Sinne des § 38 b längstens für die Dauer von drei Kalendermonaten zu Grunde zu legen. 
3Hat nach Ablauf der drei Kalendermonate der Arbeitnehmer die Identifikationsnummer sowie 
den Tag der Geburt nicht mitgeteilt, ist rückwirkend Satz 1 anzuwenden. 4Sobald dem Arbeit-
geber in den Fällen des Satzes 2 die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale vorliegen, sind 
die Lohnsteuerermittlungen für die vorangegangenen Monate zu überprüfen und, falls erforder-
lich, zu ändern. 5Die zu wenig oder zu viel einbehaltene Lohnsteuer ist jeweils bei der nächsten 
Lohnabrechnung auszugleichen. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 39 b Abs. 6 aufgeh., bish. Abs. 8 wird Abs. 6 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). Abs. 6 Satz 2 an-
gef. mWv VZ 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 

2 Bundesanzeiger vom 16. 12. 2000 (BAnz. Nr. 237 a). 
3 § 39 c neu gef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
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(2) 1 Ist ein Antrag nach § 39 Absatz 3 Satz 1 oder § 39 e Absatz 8 nicht gestellt, hat der Ar-
beitgeber die Lohnsteuer nach Steuerklasse VI zu ermitteln. 2Legt der Arbeitnehmer binnen 
sechs Wochen nach Eintritt in das Dienstverhältnis oder nach Beginn des Kalenderjahres eine 
Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug vor, ist Absatz 1 Satz 4 und 5 sinngemäß anzuwenden. 

(3) 1 In den Fällen des § 38 Absatz 3 a Satz 1 kann der Dritte die Lohnsteuer für einen sonsti-
gen Bezug mit 20 Prozent unabhängig von den Lohnsteuerabzugsmerkmalen des Arbeitnehmers 
ermitteln, wenn der maßgebende Jahresarbeitslohn nach § 39 b Absatz 3 zuzüglich des sonstigen 
Bezugs 10 000 Euro nicht übersteigt. 2Bei der Feststellung des maßgebenden Jahresarbeitslohns 
sind nur die Lohnzahlungen des Dritten zu berücksichtigen. 

§§ 39d, 39e 
§ 39 d1 (aufgehoben) 

  
§ 39 e2 Verfahren zur Bildung und Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugs-

merkmale 
(1) 1Das Bundeszentralamt für Steuern bildet für jeden Arbeitnehmer grundsätzlich automa-

tisiert die Steuerklasse und für die bei den Steuerklassen I bis IV zu berücksichtigenden Kinder 
die Zahl der Kinderfreibeträge nach § 38 b Absatz 2 Satz 1 als Lohnsteuerabzugsmerkmale (§ 39 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und 2); für Änderungen gilt § 39 Absatz 2 entsprechend. 2Soweit 
das Finanzamt Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39 bildet, teilt es sie dem Bundeszentralamt 
für Steuern zum Zweck der Bereitstellung für den automatisierten Abruf durch den Arbeitgeber 
mit. 3Lohnsteuerabzugsmerkmale sind frühestens bereitzustellen mit Wirkung von Beginn des 
Kalenderjahres an, für das sie anzuwenden sind, jedoch nicht für einen Zeitpunkt vor Beginn 
des Dienstverhältnisses. 

(2)3 1Das Bundeszentralamt für Steuer speichert zum Zweck der Bereitstellung automatisiert 
abrufbarer Lohnsteuerabzugsmerkmale für den Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugsmerkmale un-
ter Angabe der Identifikationsnummer sowie für jeden Steuerpflichtigen folgende Daten zu den 
in § 139 b Absatz 3 der Abgabenordnung genannten Daten hinzu: 
 1. rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft sowie Datum des 

Eintritts und Austritts, 
 2. melderechtlichen Familienstand sowie den Tag der Begründung oder Auflösung des Familien-

stands und bei Verheirateten die Identifikationsnummer des Ehegatten,  
 3. Kinder mit ihrer Identifikationsnummer. 
2Die nach Landesrecht für das Meldewesen zuständigen Behörden (Meldebehörden) haben 
dem Bundeszentralamt für Steuern unter Angabe der Identifikationsnummer und des Tages der 
Geburt die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Daten und deren Änderungen im Meldere-
gister mitzuteilen. 3 In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 besteht die Mitteilungspflicht nur, 
wenn das Kind mit Hauptwohnsitz oder alleinigem Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich der 
Meldebehörde gemeldet ist und solange das Kind das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
4Sofern die Identifikationsnummer noch nicht zugeteilt wurde, teilt die Meldebehörde die 
Daten unter Angabe des Vorläufigen Bearbeitungsmerkmals nach § 139 b Absatz 6 Satz 2 der 
Abgabenordnung mit. 5Für die Datenübermittlung gelten die §§ 2 und 3 der Zweiten Bun-
desmeldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1950) in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend. 

(3)4 1Das Bundeszentralamt für Steuern hält die Identifikationsnummer, den Tag der Geburt, 
Merkmale für den Kirchensteuerabzug und die Lohnsteuerabzugsmerkmale des Arbeitnehmers 
nach § 39 Absatz 4 zum unentgeltlichen automatisierten Abruf durch den Arbeitgeber nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz bereit (elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale). 2Be-
zieht ein Arbeitnehmer nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn, sind für jedes 
weitere Dienstverhältnis elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale zu bilden. 3Bei Eheschlie-
ßung wird für jeden Ehegatten automatisiert die Steuerklasse VI gebildet, wenn zum Zeitpunkt 
der Eheschließung die Voraussetzungen des § 38 b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 vorliegen. 4Das 
Bundeszentralamt für Steuern führt die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale des Arbeit-
nehmers zum Zweck ihrer Bereitstellung nach Satz 1 mit der Wirtschafts-Identifikations-
nummer (§ 139 c der Abgabenordnung) des Arbeitgebers zusammen. § 39e 

(4)5 1Der Arbeitnehmer hat jedem seiner Arbeitgeber bei Eintritt in das Dienstverhältnis zum 
Zweck des Abrufs der Lohnsteuerabzugsmerkmale mitzuteilen, 
 1. wie die Identifikationsnummer sowie der Tag der Geburt lauten, 
 2. ob es sich um das erste oder ein weiteres Dienstverhältnis handelt (§ 38 b Absatz 1 Satz 2 

Nummer 6) und 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 39 d aufgeh. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
2 § 39 e neu gef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
3 § 39 e Abs. 2 Satz 5 geänd. durch StÄndG 2015 v. 2. 11. 2015 (BGBl. I S. 1834). 
4 § 39 e Abs. 3 Satz 3 neu gef. mWv VZ 2018 durch StUmgBG v. 23. 6. 2017 (BGBl. I S. 1682). 
5 § 39 e Abs. 4 Satz 7 neu gef. mWv 26. 11. 2019 durch 2. DSAnpUG-EU v. 20. 11. 2019 (BGBl. I S. 1626). 


